
 

 

 

Antrag an den 44. Bundesparteitag der 

PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 

 

Bezeichnung des Antrages: 

Inkrafttreten der Mitgliedschaft ohne vorherige Beitragszahlung 

 

 

 

 

Antragstellend: Bundesvorstand  

 

Antragstext: Der 44. Bundesparteitag der Partei Mensch Umwelt Tierschutz möge 

folgende Änderungen in der Bundessatzung beschließen. 

 

1. In § 3.4 b) wird der Satz 

 

„Die Mitgliedschaft tritt in Kraft, sobald sowohl der Mitgliedsausweis ausgehändigt als auch 

der erste Beitrag bezahlt wurde.“ 

 

durch 

 

„Die Mitgliedschaft tritt in Kraft, sobald das Mitglied in die Mitgliederliste eingetragen 

worden ist.“ 

 

ersetzt. 

 

2. In § 3.4 b) wird der Satz 

 

„In Ausnahmefällen kann der Bundesvorstand auf Antrag des Mitglieds das Inkrafttreten 

der Mitgliedschaft ohne vorherige Beitragszahlung verfügen.“ 

 

gestrichen. 

 

3. In § 4.3 (1) werden im Satz 

 

„Die Mitglieder der Partei haben einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.“ 

 

hinter dem Wort „haben“ die Worte „die Pflicht“ und ein Komma eingefügt. 

 

Begründung des Antrags: 

 

Nach der bisherigen Regelung tritt die Mitgliedschaft in Kraft, nachdem ein Neumitglied 

seinen ersten Mitgliedsbeitrag bezahlt hat. Dies führt dazu, dass es bei einer 

Mitgliederversammlung unter Umständen nicht möglich ist, zweifelsfrei zu klären, ob ein 

Anwesender, der erst kürzlich eingetreten ist, bereits Mitglied (abstimmungsberechtigt) ist 

oder nicht. Beispielsweise kann es sein, dass der Anwesende behauptet, seinen 

Mitgliedsbeitrag ein paar Tage zuvor überwiesen zu haben, dass aber zu der Zeit niemand 

mit Bankkontozugriff mehr erreichbar ist, um diese Behauptung zu überprüfen. Dennoch 



 

 

müsste unverzüglich entschieden werden, ob man dann dem Anwesenden vor Ort die 

Abstimmungsberechtigung zuspricht oder nicht. Eine falsche Entscheidung kann die 

Gültigkeit der Mitgliederversammlung gefährden. Auch aus Datenschutzgründen würde die 

vorliegende Änderung eine Verbesserung darstellen, da auf Mitgliederversammlungen nicht 

mehr Mitgliederlisten mit Zahlungsmoral der Einlasskontrolle zur Verfügung gestellt werden 

müssten. 

 

Das Inkrafttreten der Mitgliedschaft wie bisher an den Erhalt des Mitgliedsausweises zu 

koppeln, ist mit ähnlichen Problemen verbunden. 

 

 

 


